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(54) Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwasser mit Brandschutz

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zum Abführen von Oberflächenwasser, insbeson-
dere Bodenablauf für ein Parkdeck, ein Flachdach oder
dergleichen Oberflächen. Um zu erreichen, dass ein der-
artiger Bodenablauf entsprechend der Anforderungen
der Landesbauordnungen bezüglich des baulichen
Brandschutzes ohne besonderen baulichen Aufwand,
kostengünstig und ohne weitere Umstände nachrüstbar
ist, weist die erfindungsgemäße Vorrichtung folgendes
auf: einen Einbautopf (10), einen Einbauflansch oder der-
gleichen Einbauvorrichtung zum Einbau in die Oberflä-
che, einen Ablaufstutzen (11) an der Einbauvorrichtung
zum Abführen von Flüssigkeit, insbesondere von Ober-
flächenwasser und zum Überleiten der Flüssigkeit in ein
Ablaufrohr (9), und eine Schutzhaube (12), die an einer
Einlauföffnung des Einbautopfes (10) derart angeordnet
ist, dass ein Eindringen von Gegenständen, insbeson-
dere Kics, ab einer festlegbaren Größe in das Ablaufrohr
(9) verhindert wird, wobei weiterhin eine Brandschutz-
vorrichtung (20) vorgesehen ist, welche mindestens ein
Brandschutzelement (20’) aufweist, das im Brandfall
durch Hitzeeinwirkung derart betätigbar ist, dass der Ab-
laufstutzen (11) und/�oder das Ablaufrohr (9) im Wesent-
lichen gasdicht verschließbar sind.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ab-
führen von Oberflächenwasser mit einer Brandschutz-
vorrichtung, insbesondere einen Bodenablauf für ein
Parkdeck, ein Flachdach oder dergleichen.
�[0002] Vorrichtungen zum Abführen von Oberflächen-
wasser, wie etwa Flachdachabläufe, sind aus dem Stand
der Technik bekannt und werden beispielsweise in Ge-
bäuden zur Ableitung von Regenwasser eingebaut, das
auf Dach-, Parkdeck- oder Terrassenflächen anfällt. Das
Regenwasser wird dabei über die Flachdachabläufe zu
Rohrleitungen abgeleitet, die beispielsweise in Gebäu-
dewänden bzw. Gebäudedecken integriert sind.
�[0003] So ist beispielsweise aus der Druckschrift
WO99/027 199 A1 ein Bodenablauf bekannt, welcher ei-
nen Einbautopf, einen Einbauflansch zum Einbau in die
Bodenoberfläche, einen Ablaufstutzen zum Abführen
von Flüssigkeit und zum Überleiten der Flüssigkeit in ein
Ablaufrohr, und eine Schutzhaube aufweist, die an einer
Einlauföffnung des Einbautopfes derart angeordnet ist,
dass ein Eindringen von Gegenständen ab einer festleg-
baren Größe in das Ablaufrohr verhindert wird.
�[0004] Ferner ist in der Druckschrift DE 198 60 160 A1
ein Wasserablauf für ebene Flächen offenbart. Dieser
bekannte Wasserablauf weist ein lotrechtes Ablaufrohr
auf, das mit einer Ablauföffnung in die ebene Fläche mün-
det, wodurch eine große Wassermenge von der ebenen
Fläche durch einen auf die Ablauföffnung abgedichtet
aufgesetzten Behälter mit einer Deckelwandung und ei-
ner Seitenwandung abgeführt werden kann.
�[0005] Schließlich ist noch aus der Druckschrift DE 10
2004 007 454 A1 eine Ablaufvorrichtung zur Montage in
einer Boden- oder Deckenöffnung bekannt.
�[0006] Die in herkömmlicher Weise verbauten Flach-
dachabläufe stellen allerdings hinsichtlich des Brand-
schutzes eine Schwachstelle in dem entsprechenden
Gebäude dar. In den letzten Jahren hat sich der Brand-
schutz nicht nur für ausschreibende und verarbeitende
Stellen in der Haustechnikbranche zunehmend als bri-
santes Thema erwiesen. Großbrände, wie etwa am Düs-
seldorfer Flughafen oder im Aachener Klinikum, zeigten
in erschreckendem Maße, welche Auswirkungen man-
gelhafte Schutzvorkehrungen, insbesondere die Ver-
wendung nicht brandschutztauglicher Produkte nach
sich ziehen.
�[0007] Insbesondere genügt es nicht, dass als vorbeu-
gende Brandschutzmaßnahme lediglich die Wände und
Decken eines Gebäudes aus nahezu nicht brennbaren
Baustoffen bestehen, vielmehr muss die gesamte im Ge-
bäude integrierte Haustechnik entsprechend ausgelegt
sein, da sich erfahrungsgemäß ein Brand in einem Ge-
bäude in erster Linie entlang der Haustechnik ausbreitet.
Unter dem Begriff "Haustechnik" sind hierin insbesonde-
re die in einem Gebäude baulich vorgesehenen Wand-
und Deckendurchbrüche, beispielsweise für Rohrleitun-
gen, Abwasserleitungen oder elektrische Leitungen, zu
verstehen. Aus diesem Grund sind die Anforderungen

an die Produkte in Brandschutzbereichen deutlich zu er-
höhen. Insbesondere muss als vorbeugender Brand-
schutz bei Rohr- und Abwasserleitungen verhindert wer-
den, dass zum einen Feuer und Rauch innerhalb der
geforderten Feuerwiderstandsdauer (F30 bis F120) in
andere Brandabschnitte übertragen werden kann, und
dass zum anderen giftige und toxische Gase bis zur Ret-
tung von Mensch und Tier und auch im Sinne der Um-
weltbelastung von Bauteilen emittiert werden. Dieses gilt
selbstverständlich nicht nur für Bodenabläufe, sondern
in gleichem Maße auch für Abläufe, die in beispielsweise
in Flachdächern integriert sind.

�[0008] Nach  17 MBO müssen bauliche Anlagen so
geschaffen sein, dass unter anderem einer Ausbreitung
von Feuer und Rauch vorgebeugt wird. Bei Wand- oder
Deckendurchbrüchen für haustechnische Installations-
leitungen, insbesondere Rohrdurchführungen oder
Rohrleitungen und Bodenabläufe, sind dabei bautechni-
sche Maßnahmen in Form von Brandabschottungen vor-
gesehen. Diese tragen dafür Sorge, dass es im Brandfall
zu keiner Ausbreitung von Feuer in benachbarte Brand-
abschnitte kommen kann. Die Brandabschottungen
müssen dabei den gleichen Feuerwiderstand der betrof-
fenen Wand oder Decke aufweisen. Beispiele für mögli-
che Realisierungen einer Brandabschottung sind durch
die Verwendung von speziellem Bauschutzmörtel,
Brandschutzkissen oder Brandschutzfertigelementen
gegeben. Dabei werden entweder die Decken- oder
Wanddurchbrüche nach Fertigstellung der Rohr- und
Leitungsinstallation mit dem Brandschutzmörtel bzw.
plastischem Brandschutzkitt vergossen bzw. geschlos-
sen, oder es werden Brandschutzkissen, die mit spezi-
ellen Brandschutzmitteln gefüllt sind, in die Öffnung der
Decke oder Wand eingelegt, worauf anschließend die
Leitungsinstallation erfolgt.
�[0009] Die Erfüllung der entsprechenden Bestimmun-
gen der einzelnen Landesbauordnungen bezüglich des
baulichen Brandschutzes erfordert Maßnahmen, die bei
einem Neubau von vornherein berücksichtigt werden
müssen. Da diese Maßnahmen bereits bei der Planung
bekannt sind, können diese in der Neuphase relativ ein-
fach realisiert werden. Anders ist es jedoch bei Bauob-
jekten, die Brandschutzanforderungen erfüllen müssen,
bei denen aber dieses beim ursprünglichen Bauen ver-
säumt wurde. Ein Nachrüsten, etwa von bereits einge-
gossenen Flachdachabläufen, gemäß den Anforderun-
gen der Grundnorm des vorbeugenden Brandschutzes
ist nur mit größerem Aufwand möglich, d.h. die bereits
installierten Flachdachabläufe müssen in der Regel kom-
plett demontiert werden. Die Nachrüstung ist von daher
ein aufwändiger und kostenintensiver baulicher Eingriff.
�[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Problem-
stellung zu Grunde, eine solche aus dem baulichen
Brandschutz bekannte Brandschutzmaßnahme zum
Verhindern eines Ausbreitens von Feuer durch Dachab-
läufe, insbesondere Flachdachabläufe, derart weiter zu
bilden, dass ein Nachrüsten des Brandschutzes inner-
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halb von Abläufen in Decken ohne besondere bauliche
Maßnahmen durchführbar ist. Insbesondere soll eine
komplette und arbeitsintensive Deinstallation der bereits
eingebauten Flachdachabläufe zur nachträglichen In-
stallation geeigneter Brandabschnittstrennungen
(Brandschott) vermieden werden. Eine Nachrüstung be-
reits eingegossener Abläufe ist bisher nicht möglich, son-
dern erfordert einen kompletten Austausch der Flach-
dachabläufe. Unter dem Begriff "Flachdachablauf" sind
hierin grundsätzlich jedwede Abläufe für eine Freispie-
gelentwässerung gemeint, und insbesondere in Gebäu-
den eingebaute Abläufe zur Ableitung von Regenwasser,
das auf Dach-, Parkdeck- oder Terrassenflächen anfällt.
�[0011] Insbesondere liegt der vorliegenden Erfindung
die Problemstellung zu Grunde, dass ein Flachdachab-
lauf bisher nur über eine komplette Demontage, d.h. nur
durch einen arbeits- und kostenintensiven bautechni-
schen Eingriff, in die Brandschutzklasse R120 nach DIN
4102 Teil 11 versetzt werden kann.
�[0012] Auf der Grundlage der geschilderten Problem-
stellung liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu
Grunde, ausgehend von einem Bodenablauf, wie er bei-
spielsweise in der Druckschrift WO 99/27199 beschrie-
ben wird, eine Vorrichtung zum Abführen von Oberflä-
chenwasser mit einer Brandschutzvorrichtung, insbe-
sondere einen Flachdachablauf derart weiter zu bilden,
dass ein Herstellen und gegebenenfalls Nachrüsten ent-
sprechend den Anforderungen der Landesbauordnun-
gen bezüglich des baulichen Brandschutzes ohne be-
sonderen baulichen Aufwand, kostengünstig und ohne
weitere Umstände durchführbar ist.
�[0013] Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung ge-
mäß dem geltenden Anspruch 1 gelöst.
�[0014] Die erfindungsgemäße Lösung weist eine gan-
ze Reihe wesentlicher Vorteile gegenüber den aus dem
baulichen Brandschutz bekannten und vorstehend erläu-
terten Vorrichtungen auf. Insbesondere dadurch, dass
die an der Einlauföffnung des Einbautopfs angeordnete
Schutzhaube mit einer Brandschutzvorrichtung verse-
hen ist, die zumindest ein Brandschutzelement aufweist,
wird eine Lösung zur Erfüllung des baulichen Brand-
schutzes betreffend die Ausbreitung von Feuer bei Flach-
dachabläufen angegeben. Die mit der Brandschutzvor-
richtung ausgerüstete Schutzhaube stellt eine Brandab-
schnittstrennung (Brandschott) dar, welche als einzelnes
Bauteil derart ausgeführt sein kann, dass sie auch im
Nachhinein, d.h. als Nachrüstung beispielsweise eines
Flachdachablaufes, genutzt werden kann. Der Vorteil der
in dem erfindungsgemäßen Flachdachablauf zum Ein-
satz kommenden Schutzhaube mit der Brandschutzvor-
richtung besteht insbesondere auch darin, dass die
Schutzhaube als modulares Bauteil an der Einlauföff-
nung des Einbautopfs anbringbar ist. Somit entfällt eine
komplette Deinstallation bereits montierter Flachdach-
abläufe. Ein herkömmlicher Flachdachablauf, bei dem
ein vorbeugender Brandschutz nicht berücksichtigt wur-
de, kann von daher auf einfache Weise entsprechend
nachgerüstet werden, und zwar indem lediglich die bis-

her verwendete Schutzhaube durch die Schutzhaube mit
der integrierten Brandschutzvorrichtung ersetzt oder ei-
ne Brandschutzvorrichtung an bzw. in der Schutzhaube
angebracht wird.
�[0015] Ein herkömmlicher Flachdachablauf, bei wel-
chem ein vorbeugender Brandschutz nicht berücksichtigt
wurde, kann zu dem erfindungsgemäßen Flachdachab-
lauf umgerüstet werden, indem die bei dem herkömmlich
eingesetzten Flachdachablauf verwendete Schutzhaube
durch eine Schutzhaube ersetzt wird, welche die als Vor-
kehrung gegen eine Übertragung von Feuer dienende
Brandschutzvorrichtung mit dem zumindest einem
Brandschutzelement aufweist. Dabei wird die Wirkungs-
weise des Flachdachablaufs nicht beeinflusst, da auch
herkömmliche Flachdachabläufe in der Regel eine
Schutzhaube aufweisen, die als separates Bauteil lösbar
mit dem Einbautopf des Flachdachablaufes verbunden
ist.
�[0016] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Abfüh-
ren von Oberflächenwasser (im Folgenden kurz "Flach-
dachablauf" genannt) ist ferner so ausgeführt, dass in
der Schutzhaube Brandschutzelemente integriert sind,
welche im Brandfall durch Hitzeeinwirkung den Flach-
dachablauf feuer- und gasdicht verschließen. Hierdurch
kann durch die so integrierte Brandabschnittstrennung
das Ausbreiten von Feuer über Flachdachabläufe ver-
hindert werden, ohne dass das Nachrüsten der Flach-
dachabläufe einen baulich aufwändigen Eingriff erfor-
dert.
�[0017] Die Schutzhaube der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Abführen von Oberflächenwasser ermög-
licht es insbesondere, einen beispielsweise in ein Flach-
dach mit Brandschutzauflagen montierten Flachdachab-
lauf nachträglich, ohne Demontage des Flachdachablau-
fes in die Brandschutzklasse R120 nach DIN4102 Teil
11 zu versetzen. Die Nachrüstung kann dabei ohne be-
sondere Werkzeuge, d.h. im Prinzip von Hand, erfolgen.
Somit können gesetzlich geforderte Brandabschnitte
durch eine leichte, nahezu werkzeuglose und kostengün-
stige Nachrüstung im Altbaufall oder Ausrüstung im Neu-
baufall umgesetzt werden.
�[0018] Besonders vorteilhaft ist es des Weiteren, dass
bei dem erfindungsgemäßen Flachdachablauf die
Schutzhaube an der Einlauföffnung des Einbautopfs vor-
gesehen ist, wobei die Schutzhaube in Position, d.h. über
der Einlauföffnung des Einbautopfs lösbar befestigt ist.
Die Schutzhaube, in welcher die Brandschutzvorrichtung
integriert ist, dient dabei als separates Bauteil und eignet
sich von daher besonders vorteilhaft zum Nachrüsten
eines bereits installierten Flachdachablaufs. Dabei muss
lediglich die Schutzhaube des herkömmlichen Flach-
dachablaufs, die in der Regel lösbar befestigt als sepa-
rates Bauteil aufgeführt ist, entfernt und durch die
Schutzhaube mit der integrierten Brandschutzvorrich-
tung ersetzt werden, um den erfindungsgemäßen Flach-
dachablauf zu erhalten.
�[0019] Durch die Eigenschaft des als Brandschutzvor-
richtung in der Schutzhaube integrierten Brandschutze-
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lements, dass dieses im Brandfall durch Hitzeeinwirkung
den Flachdachablauf gasdicht verschließt, wird die Aus-
breitung von Bränden über Kanalsysteme bzw. Ablauf-
rohre zwischen einzelnen Brandabschnitten eines Ge-
bäudes verhindert. Die erfindungsgemäße Lösung stellt
somit eine wirkungsvolle Abschottung benachbarter
Brandabschnitte nach den Anforderungen der Landes-
bauordnungen dar, wobei die Brandschutzmaßnahme
leicht und kostengünstig herzustellen ist.
�[0020] Vorteilhafte Weiterentwicklungen des erfin-
dungsgemäßen Flachdachablaufes sind in den Unteran-
sprüchen angegeben.
�[0021] So ist in einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ab-
führen von Oberflächenwasser vorgesehen, dass das
Brandschutzelement ein sich im Brandfall durch Hitze-
einwirkung ausdehnendes Element, insbesondere ein in-
tumeszierendes Material enthalten und derart in der
Schutzhaube angeordnet ist, dass eine Auslöseoberflä-
che des intumeszierenden Materials zumindest teilweise
dem Ablaufstutzen des Einbautopfs gegenüber liegt. In
der Schutzhaube, die im montierten Zustand im Wesent-
lichen über der Einlauföffnung des Einbautopfs angeord-
net ist, kann das intumeszierende Material des Brand-
schutzelements beispielsweise im oberen Bereich der
Innenwand der Schutzhaube, einschließlich der inneren
Haubendecke aufgebracht sein. Denkbar hierbei wäre,
dass das intumeszierende Material als eine Art Paste
oder als ein von der Konsistenz her ähnliches, streichfä-
higes Material auf der Innenwand der Schutzhaube auf-
gebracht und anschließend getrocknet ist. Auch wäre es
möglich, das intumeszierende Material als Materialband
in der Schutzhaube beispielsweise durch Kleben zu be-
festigen, oder andersartig in der Schutzhaube zu inte-
grieren.
�[0022] In vorteilhafter Weise liegt dabei die der Innen-
wand der Schutzhaube gegenüber liegende Auslöse-
oberfläche des Elements bzw. des intumeszierenden
Materials zumindest teilweise dem Ablaufstutzen des
Einbautopfs gegenüber. Durch eine derartige Anordnung
des intumeszierenden Materials innerhalb der Schutz-
haube kann erreicht werden, dass das Brandschutzele-
ment der Einlauföffnung des Einbautopfs möglichst di-
rekt gegenüber liegt, so dass im Brandfall, also wenn
heiße Gase oder Flammen aus dem Ablaufstutzen bzw.
der Einlauföffnung des Einbautopfs austreten, diese un-
mittelbar in Kontakt mit der Auslöseoberfläche des intu-
meszierenden Materials kommen. Infolge der Hitzeein-
wirkung quillt das intumeszierende Material auf und ver-
schließt somit den Flachdachablauf gasdicht. Selbstver-
ständlich sind hier aber auch andere Anordnungen des
intumeszierenden Materials in der Schutzhaube möglich.
�[0023] Unter dem Begriff "Auslöseoberfläche" sei hier-
in jene Oberfläche des intumeszierenden Materials bzw.
des Brandschutzelements zu verstehen, die im Falle ei-
nes Brandes als erstes in Kontakt mit über den Flach-
dachablauf übertragenen heißen Gasen bzw. Flammen
kommt, so dass das intumeszierende Material im Brand-

fall besonders frühzeitig reagiert und aufquillt. Wesent-
lich ist, dass durch die Anordnung der Auslöseoberfläche
des intumeszierenden Materials, und somit durch die An-
ordnung des zumindest einen Brandschutzelements in
der Schutzhaube der erfindungsgemäßen Lösung die
Ansprechzeit der Brandschutzvorrichtung vorab genau
einstellbar und insbesondere festlegbar ist. So wäre es
beispielsweise auch denkbar, die Auslöseoberfläche des
intumeszierenden Materials des Brandschutzelements
absichtlich nicht der Einlauföffnung des Einbautopfs oder
dem Ablaufstutzen des Einbautopfs gegenüber anzuord-
nen, um somit im Falle eines Brandes erst ein verzöger-
tes Ansprechen der Brandschutzvorrichtung festzule-
gen.
�[0024] In einer bekannten, wenn auch teilweise aus
der Brandschutztechnik bekannten Weiterentwicklung
der zuletzt genannten Ausführungsformen des erfin-
dungsgemäßen Flachdachablauf ist vorgesehen, dass
das zumindest eine Brandschutzelement Vermiculargra-
phit und/�oder Multifoam oder dergleichen bei erhöhter
Temperatur sich ausdehnendes und temperaturfestes
Material aufweist. Dies hat insbesondere den Vorteil,
dass sich im Brandfall unter Hitzeeinwirkung das Brand-
schutzelement ausdehnt bzw. expandiert und somit den
Flachdachablauf, und insbesondere die Einlauföffnung
des Einbautopfs gasdicht verschließt. Insbesondere da-
durch, dass das Material des Brandschutzelements auch
temperaturfest ist, kann eine wirkungsvolle Abschottung
von Feuer in Flachdachablaufrohren sichergestellt wer-
den. Insbesondere weist Vermiculargraphit die Eigen-
schaft auf, dass eine Expansion erst bei einer Hitzeein-
wirkung ab ca. 150 °C einsetzt. Bei Kontakt mit heißem
Wasser, beispielsweise bei einer Reinigung des Flach-
dachablaufes, reagiert somit das Brandschutzelement
noch nicht. Demnach ist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Abführen von Oberflächenwasser bezüglich
der Durchspülreinigungsmöglichkeit, etwa mit heißem
Wasser, nicht eingeschränkt. Selbstverständlich sind
aber auch andere Materialien für das Brandschutzele-
ment denkbar.
�[0025] Durch eine geeignete Materialauswahl ist - ne-
ben der Positionierung des Brandschutzelementes und
insbesondere neben der Positionierung der Auslöse-
oberfläche des intumezierenden Materials in Bezug auf
die Einlauföffnung des Brandschutzablaufes - die An-
sprechzeit der in dem Flachdachablauf integrierten
Brandschutzvorrichtung vorab genau festlegbar.
�[0026] Um ein besonders schnelles und zuverlässiges
Ansprechen der Brandschutzvorrichtung zu gewährlei-
sten, ist in vorteilhafter Weise vorgesehen, dass zumin-
dest eine Auslöseoberfläche des intumeszierenden Ma-
terials dem Ablaufstutzen des Einbautopfs zumindest
teilweise gegenüber liegt. Eine freiliegende Auslöse-
oberfläche des intumeszierenden Materials hat insbe-
sondere den Vorteil, dass die Wärmekapazität des
Brandschutzelements minimiert ist, so dass im Brandfall
infolge der über den Flachdachablauf übertragenen hei-
ßen Gase und gegebenenfalls Flammen sehr rasch die
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für das Auslösen des intumeszierenden Materials cha-
rakteristische Auslösetemperatur erreichbar ist und so-
mit ein Aufquellen des intumeszierenden Materials erfol-
gen kann.
�[0027] Allerdings wäre es auch denkbar, die Auslöse-
oberflächen des intumeszierenden Materials, d.h. jene
Oberflächen des intumeszierenden Materials, die im
Brandfall als erstes und unmittelbar mit den über den
Flachdachablauf übertragenen heißen Gasen und gege-
benenfalls Flammen in Kontakt kommen, absichtlich ge-
eignet abzudecken, um somit erst ein verzögertes An-
sprechen des Brandschutzelements zu erreichen. Auch
wäre es denkbar, durch ein teilweises Abdecken der Aus-
löseoberfläche des intumeszierenden Materials den im
Brandfall auftretenden Aufquellvorgang gemäß einem
vorab genau festlegbaren Ereignisablauf ablaufen zu
lassen. So wäre es denkbar, dass mit einer teilweisen
Abdeckung der Auslöseoberfläche des intumeszieren-
den Materials aufgrund der Abdeckung eine Düsenfunk-
tion erreicht wird, infolgedessen das aufquellende intu-
meszierende Material in bestimmte Bereiche des Ein-
bautopfs gerichtet werden kann. Von daher ist eine vorab
festlegbare Formgebung des sich aus dem aufquellen-
den Material ergebenden Verschlusspfropfens möglich.
�[0028] In einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Flachdachablaufs ist vorgesehen,
dass das Brandschutzelement in einem in der Schutz-
haube ausgebildeten Körper integriert oder in diesem
eingesetzt ist. Dadurch ist es möglich, die Auslöseober-
fläche des intumeszierenden Materials des Brandschut-
zelements genau und insbesondere stabil relativ zu der
Einlauföffnung des Einbautopfs zu positionieren. Denk-
bar hierbei wäre, dass der Körper als Hohlkörper ausge-
bildet ist, dessen Volumen beispielsweise mit einem Mi-
neralfasermaterial aufgefüllt ist, wobei das Brandschut-
zelement bzw. das intumeszierende Material in der Bo-
denfläche des Hohlkörpers integriert ist, die im einge-
bauten Zustand direkt dem Ablaufstutzen des Einbau-
topfs gegenüber liegt. Der Hohlkörper könnte auch inte-
gral in einer Fläche der Schutzhaube ausgebildet sein,
was im Hinblick auf die Fertigung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwasser
Vorteile aufweist, da ein solcher Hohlkörper besonders
einfach zu realisieren wäre.
�[0029] Besonders vorteilhaft ist es, dass das Brand-
schutzelement in einem in der Schutzhaube ausgebilde-
ten Körper integriert oder eingesetzt ist, wobei der in der
Schutzhaube ausgebildete Körper der Einlauföffnung
des Einbautopfs im Wesentlichen gegenüber liegt, und
wobei der Körper ferner ein Abdeckblech aufweist, das
ausgelegt ist, um das in dem Körper integrierte Brand-
schutzelement zumindest teilweise gegenüber dem Ab-
laufstutzen bzw. der Einlauföffnung des Einbautopfs ab-
zudecken. Durch das Vorsehen eines Abdeckbleches
kann in vorteilhafter Weise das Ansprechverhalten des
Brandschutzelements vorab festgelegt werden, da mit
dem Abdeckblech die freiliegende Auslöseoberfläche
des intumeszierenden Materials geeignet gewählt wer-

den kann. Denkbar wäre, dass das Abdeckblech mit dem
in der Schutzhaube ausgebildeten oder eingesetzten
Körper fest verbunden ist, so dass im Brandfall und bei
geeigneter Wahl der Geometrie, insbesondere hinsicht-
lich der Position, wo das intumeszierende Material an-
geordnet ist, der Vorgang des Aufquellens des intumes-
zierenden Materials festlegbar ist. Insbesondere kann
mit dem aufquellenden intumeszierenden Material der
zum Verschließen des Flachdachablaufs erforderliche
Verschlusspfropfen bestimmte und vor allem an die je-
weilige Anwendung angepasste Eigenschaften, insbe-
sondere Formgebung, aufweisen.
�[0030] Um zu erreichen, dass im Brandfall das zumin-
dest eine Brandschutzelement der in der Schutzhaube
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Abführen von
Oberflächenwasser vorgesehenen Brandschutzvorrich-
tung durch Hitzeeinwirkung den Flachdachablauf insbe-
sondere gasdicht bzw. rauchdicht verschließt, ist es in
einer besonders vorteilhaften Ausführungsform vorgese-
hen, dass in der Schutzhaube - neben dem zumindest
einen Brandschutzelement - des Weiteren ein Abdeck-
blech vorgesehen ist, welches zumindest teilweise das
Brandschutzelement gegenüber der Einlochöffnung des
Einbautopfs abdeckt, wobei das Abdeckblech und das
in der Schutzhaube vorgesehene Brandschutzelement
dahin gehend ausgelegt sind, dass sie bei erhöhter Tem-
peratur die Einlauföffnung des Einbautopfs mit dem Ab-
deckblech verschließen, wobei dieser Verschluss im
Brandfall durch das ausgedehnte und temperaturfeste
intumeszierende Material des Brandschutzelements
gasdicht abgedichtet wird. In diesem Fall weist das Ab-
deckblech somit die Funktion einer Brandklappe auf, die
im Brandfall durch das ausdehnende intumeszierende
Material des Brandschutzelements in Richtung der Ein-
lauföffnung des Einbautopfs gedrückt wird, wobei zumin-
dest ein Teil des Öffnungsbereichs der Einlauföffnung
durch dieses Abdeckblech abgedeckt wird. Der gegebe-
nenfalls verbleibende, nicht abgedeckte Teil der Einlau-
föffnung wird durch das sich infolge der erhöhten Tem-
peratur ausdehnende intumeszierende Material gasdicht
abgedichtet, so dass eine Übertragung von Feuer oder
heißen Gasen über den Flachdachablauf nicht mehr
möglich ist.
�[0031] Der Vorteil der Verwendung eines derart aus-
geführten Deckblechs ist insbesondere auch darin zu se-
hen, dass die Menge des in der Schutzhaube integrierten
intumeszierenden Materials verringert werden kann, und
zwar im Vergleich zu einem Fall, wo kein Abdeckblech
verwendet wird. Andererseits weist das Abdeckblech,
auch wenn es nicht fest mit der Schutzhaube verbunden
ist, sondern sich mit dem sich im Brandfall ausdehnen-
den intumeszierenden Materials in Richtung bzw. in die
Einlauföffnung des Einbautopfs bewegt, eine "Düsen-
funktion" auf, so dass das sich ausdehnende intumes-
zierende Material durch das starre Abdeckblech in be-
stimmte und insbesondere vorab festlegbare Bereiche
des Einbautopfs gelenkt wird. Demnach ist auch hier ein
vorab festlegbarer Ereignisablauf gegeben.
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�[0032] Um zu erreichen, dass das in der Schutzhaube
des erfindungsgemäßen Flachdachablaufs vorgesehe-
ne Brandschutzelement möglichst dicht an der Einlauf-
öffnung des Einbautopfs positioniert ist, und um somit
die Ansprechzeit der Brandschutzvorrichtung zu verkür-
zen, ist es bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ab-
führen von Oberflächenwasser vorgesehen, dass das
Brandschutzelement in einem in der Schutzhaube aus-
gebildeten Körper integriert oder eingesetzt ist, wobei
der in der Schutzhaube ausgebildete Körper als Einsatz
ausgebildet ist, der zumindest teilweise in den Ablauf-
stutzen des Einbautopfs hineinragt, wobei der Einsatz
an seiner an den Ablaufstutzen des Einbautopfs hinein-
ragenden Seite das zumindest eine Brandschutzelement
aufweist. Selbstverständlich sind aber auch andere Aus-
führungsformen denkbar, um das Brandschutzelement
möglichst nahe an die Einlauföffnung des Ablaufstutzens
zu positionieren. Denkbar wäre beispielsweise auch, das
Brandschutzelement über einen Träger bzw. eine Trä-
gerstruktur entsprechend vor der Einlauföffnung zu po-
sitionieren.
�[0033] Besonders vorteilhaft, wenn auch zum Teil aus
der Installationstechnik bekannt, ist die Schutzhaube der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Abführen von
Oberflächenwasser aus einem Kunststoff oder ähnlichen
Material gefertigt, wenn das in der Stützhaube vorgese-
hene Brandschutzelement durch eine entsprechende
Vorrichtung in unmittelbarer Nähe der Einlauföffnung des
Einbautopfs positioniert wird. Dies wäre beispielsweise
mit Hilfe eines bereits beschriebenen Körpers, der in der
Schutzhaube ausgebildet ist, möglich. Auch käme dies
für den als Einsatz ausgebildete Körper in Frage. Dann
nämlich wird im Brandfall die Einlauföffnung des Einbau-
topfs durch das Aufquellen des im Brandschutzelement
vorgesehenen intumeszierenden Materials insbesonde-
re gasdicht oder rauchdicht verschlossen, bevor die aus
Kunststoff aus einem ähnlichen Material gefertigte
Schutzhaube abschmelzen kann, wobei unter Umstän-
den die in der Schutzhaube vorgesehene Brandschutz-
vorrichtung aus dem Brandschutzkonzept des Flach-
dachablaufs genommen wird. Selbstverständlich sind
hier aber auch andere Materialien denkbar.
�[0034] In einer besonders vorteilhaften Realisierung
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Abführen von
Oberflächenwasser, bei dem das Brandschutzelement
in einem in der Schutzhaube ausgebildeten Körper inte-
griert oder eingesetzt ist, ist vorgesehen, dass der in der
Schutzhaube ausgebildete Körper als integraler Be-
standteil in der Schutzhaube ausgebildet ist. Denkbar
hierbei wäre, dass der Körper als Hohlkörper in einer
Wandung der Schutzhaube gebildet ist, in dem das intu-
meszierende Material des Brandschutzelementes einge-
gossen oder andersartig eingefügt ist. Ferner ist denkbar,
dass der Körper und die Schutzhaube einstückig bei-
spielsweise mit Hilfe eines Spritzgussverfahrens gebildet
sind.
�[0035] Alternativ hierzu ist es selbstverständlich auch

denkbar, dass der in der Schutzhaube ausgebildete Kör-
per an der Schutzhaube lösbar befestigt ist. Bei dieser
Gestaltung bilden die Schutzhaube und der darin aus-
gebildete Körper zwei separate Bauteile, die nach deren
Herstellung miteinander befestigt werden. Die Befesti-
gung kann beispielsweise durch Einrastelemente erfol-
gen, die jeweils an dem Körper und an der Innenseite
der Schutzhaube ausgebildet sind, und die beim Einra-
sten ineinander greifen und somit den Körper in der
Schutzhaube fest anordnen. Eine andere lösbare Befe-
stigung könnte mit Hilfe von Schrauben erfolgen, so dass
beispielsweise auch eine herkömmlich eingesetzte
Schutzhaube im Nachhinein mit einem darin ausgebil-
deten Körper versehen werden kann, in welchem das
Brandschutzelement angeordnet ist, um somit einen her-
kömmlichen Flachdachablauf mit einer Brandschutzvor-
richtung auszurüsten. Selbstverständlich ist es hier aber
auch denkbar, dass Schutzhaube und Körper als sepa-
rate Bauteile ausgebildet sind und dass diese miteinan-
der verklebt oder andersartig dauerhaft verbunden wer-
den.
�[0036] Damit die Kernidee der vorliegenden Erfindung,
nämlich einen Flachdachablauf mit einer Brandschutz-
vorrichtung zu versehen, bei unterschiedlichen Flach-
dachablauftypen angewandt werden kann, ist es in einer
bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass die
Schutzhaube lösbar an einer Abfangvorrichtung zum Ab-
fangen von Gegenständen ab einer festlegbaren Größe,
insbesondere an einem Fangkorb befestigt ist, wobei im
Inneren der Schutzhaube an einer in Richtung der Ein-
lauföffnung des Einbautopfs zeigenden Seite zumindest
ein Brandschutzelement vorgesehen ist. Mit dieser An-
ordnung ist somit die erfindungsgemäße Lösung nicht
nur bei so genannten Jet-�Abläufen, sondern auch bei
Spin-�Abläufen einsetzbar.
�[0037] In einer vorteilhaften Weiterentwicklung der zu-
letzt genannten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwasser,
bei welcher die Schutzhaube lösbar an einer Abfangvor-
richtung befestigt ist, wobei im Inneren der Schutzhaube
an eine in Richtung der Einlauföffnung des Einbautopfs
zeigenden Seite zumindest ein Brandschutzelement vor-
gesehen ist, ist vorgesehen, dass die Abfangvorrichtung
derart ausgebildet und in dem Flachdachablauf angeord-
net ist, dass das intumeszierende Material des Brand-
schutzelements beim Aufquellen im Brandfall in seiner
Ausdehnung auf den Bereich der Einlauföffnung konzen-
triert und gerichtet ist. Damit kann ein vorab festlegbarer
Ereignisablauf beim Aufquellen des intumeszierenden
Materials erzielt werden. Der beim Aufquellen des Ma-
terials entstehende Verschlusspfropfen ist in seiner Di-
mensionierung und Formgebung genau an den jeweili-
gen Einzelfall angepasst, insbesondere an den Bereich
der Einlauföffnung, der im Brandfall gasdicht zu ver-
schließen ist. Dadurch, dass die Abfangvorrichtung ne-
ben der Funktion des Abfangens von Gegenständen ab
einer festlegbaren Größe auch die Funktion des Begren-
zens bzw. Formgebens des intumeszierenden Materials
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beim Aufquellen im Brandfall aufweist, ist es möglich, mit
einer möglichst geringen Menge des intumeszierenden
Materials eine höchst effektive Abdichtung bzw. Ver-
schließung des Flachdachablaufs im Brandfall zu errei-
chen.
�[0038] Damit bei der zuletzt genannten Ausführungs-
form im Brandfall die Schutzhaube und die Abfangvor-
richtung nicht abschmilzt, ohne dass zuvor durch das
aufquellende intumeszierende Material ein Verschluss-
pfropfen gebildet wurde, sollte in vorteilhafter Weise die
Schutzhaube und die Abfangvorrichtung aus einem Me-
tall oder einem ähnlichen, schwer schmelzbaren Material
gefertigt sein. Damit wird sichergestellt, dass das Brand-
schutzelement im Brandfall an der vorab festgelegten,
genau positionierten Stelle im Hinblick auf die Einlauföff-
nung des Einbautopfs vorliegt.
�[0039] Als Abfangvorrichtung zum Abfangen von Ge-
genständen ab einer festlegbaren Größe kommt zum ei-
nen ein zwischen der Schutzhaube und dem Einbautopf
gebildeter Schlitz in Frage, wenn die Schutzhaube derart
über dem Einbautopf angeordnet ist, dass ein solcher
Schlitz ausgebildet wird. Die Schlitzgröße kann dabei
beispielsweise durch Abstandselemente, die zwischen
der Schutzhaube und dem Einbautopf vorgesehen sind,
bestimmt werden. Die Ausführungsform, bei welcher ein
Schlitz als Abfangvorrichtung dient, ist insbesondere für
Jet- �Flachdachabläufe einsetzbar.
�[0040] Alternativ zu der zuletzt genannten Ausfüh-
rungsform ist ferner denkbar, dass die Schutzhaube ein
sich an der Peripherie der Schutzhaube erstreckendes
Gitter aufweist, wobei die Schutzhaube mit dem Gitter
derart über dem Einbautopf angeordnet ist, dass das Git-
ter als Abfangvorrichtung dient. Durch die Gitterab-
standsgröße ist bei diesem Fall die Größe der Gegen-
stände, die durch diese Abfangvorrichtung abgefangen
werden sollen, einstellbar. Es handelt sich hierbei um die
Umsetzung des erfindungsgemäßen Brandschutzablau-
fes bei einem Flachdachablauf vom Spin-�Typ.
�[0041] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Abführen von Oberflächenwasser anhand der Zeichnun-
gen näher erläutert:
�[0042] Es zeigen: �

Fig. 1 eine Schnittansicht einer ersten bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Abführen von Oberflächen-
wasser;

Fig. 2a eine Schnittansicht einer ersten Ausführungs-
form der in der Vorrichtung zum Abführen von
Oberflächenwasser gemäß Fig. 1 eingesetz-
ten Schutzhaube;

Fig. 2b eine Schnittansicht einer zweiten Ausfüh-
rungsform der in der Vorrichtung zum Abfüh-
ren von Oberflächenwasser gemäß Fig. 1 ein-
gesetzten Schutzhaube;

Fig. 3 eine Seitenansicht einer zweiten bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Abführen von Oberflächen-
wasser;

Fig. 4a eine Schnittansicht einer ersten Ausführungs-
form der in der Vorrichtung zum Abführen von
Oberflächenwasser gemäß Fig. 3 eingesetz-
ten Schutzhaube; und

Fig. 4b eine Schnittansicht einer zweiten Ausfüh-
rungsform der in der Vorrichtung zum Abfüh-
ren von Oberflächenwasser gemäß Fig. 3 ein-
gesetzten Schutzhaube.

�[0043] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
�[0044] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht einer bevorzug-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Abführen von Oberflächenwasser. Fig. 2a und
Fig. 2b zeigen jeweils eine Schnittansicht einer bevor-
zugten Ausführungsform der in der Vorrichtung zum Ab-
führen von Oberflächenwasser gemäß Fig. 1 eingesetz-
ten Schutzhaube 12.
�[0045] Die Vorrichtung zum Abführen von Oberflä-
chenwasser setzt sich in den dargestellten Ausführungs-
formen aus einem Grundkörper 1, der über einen Flansch
3 und Dichtungselemente 4 fest mit einer Tragstruktur
verbunden ist, und einem Aufstockelement 2 zusammen.
Das Aufstockelement 2 ist mit dem Grundkörper 1 über
einen Ablaufstutzen 11 verbunden, wobei der Ablaufstut-
zen 11 in das Ablaufrohr 9 des Grundkörpers hineinragt.
Das Aufstockelement 2 selber kann mit Hilfe eines wei-
teren Flansches 5 mit beispielsweise der Dachoberflä-
che befestigt sein.
�[0046] Obwohl die vorliegende Erfindung mit Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben wird, bei denen jeweils ein
zweiteiliger Bodenablauf, bestehend aus dem Grundkör-
per 1 und dem Aufstockelement 2, zum Einsatz kommt,
ist die Erfindung nicht auf die zweiteilige Ausführung des
Ablaufes beschränkt.
�[0047] Wie in Fig. 1 und Fig. 3 dargestellt, besteht die
erfindungsgemäße Vorrichtung zum Abführen von Ober-
flächenwasser aus einem Einbautopf 10, einem Einbau-
flansch oder dergleichen Einbauvorrichtung zum Einbau
in eine Oberfläche, einem Ablaufstutzen 11 an der Ein-
bauvorrichtung zum Abführen von Flüssigkeit, insbeson-
dere von Oberflächenwasser und zum Überleiten der
Flüssigkeit in ein Ablaufrohr 9, und einer Schutzhaube
12, die an einer Einlauföffnung des Einbautopfs 10 derart
angeordnet ist, dass ein Eindringen von Gegenständen,
insbesondere Kies, ab einer festlegbaren Größe in das
Ablaufrohr 9 verhindert wird. Ferner ist eine Brandschutz-
vorrichtung 20 vorgesehen, welche mindestens ein
Brandschutzelement 20’ aufweist, das im Brandfall durch
Hitzeeinwirkung derart betätigbar ist, dass der Ablauf-
stutzen 11 und/�oder das Ablaufrohr 9 im Wesentlichen
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gasdicht verschließbar sind.
�[0048] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwas-
ser durch seinen modularen Aufbau gekennzeichnet. Die
Schutzhaube 12 ist über der Einlauföffnung des Einbau-
topfs 10 bzw. über dem Ablaufstutzen 11 am Einbautopf
10 lösbar befestigt, wobei zwischen der Schutzhaube 12
und dem Einbautopf 10 ein Spalt 15 bereitgestellt wird,
der als Abfangvorrichtung zum Abfangen von Gegen-
ständen ab einer festlegbaren Größe dient. Hierzu sind
zwischen dem Flansch des Einbautopfs 10 und dem
Flansch der Schutzhaube 12 Abstandselemente vorge-
sehen. Der Einbautopf 10 geht in den Ablaufstutzen 11
über, wobei dieser verschiedene Durchmesser aufwei-
sen kann. Der Ablaufstutzen 11 selber ist über Rohrver-
bindungen mit der eigentlichen Abschlussrohrleitung 9,
die in dem Flachdach eingebaut ist, verbunden.
�[0049] Bei dem Flachdachablauf gemäß Fig. 1 handelt
es sich um einen so genannten Jet-�Ablauf. Ein solcher
Ablauf dient in erster Linie zur Entwässerung von bei-
spielsweise Flachdächern mit Druckströmung. Der erfin-
dungsgemäße Jet-�Flachdachablauf gemäß Fig. 1 bietet
- neben einer starken Ablaufleistung bei geringer Anstau-
höhe - insbesondere eine integrierte Brandschutzvor-
richtung 20 in der Gestalt eines in der Schutzhaube 12
integrierten Brandschutzelements 20’.
�[0050] Bei dem erfindungsgemäßen Flachdachablauf
gemäß Fig. 1 wird eine Schutzhaube 12 verwendet, in
der als Vorkehrung gegen eine Übertragung von Feuer
über den Flachdachablauf eine Brandschutzvorrichtung
20 mit zumindest einem Brandschutzelement 20’ inte-
griert ist. Wie in den Figuren 2a und 2b gezeigt, ist hierbei
in der Schutzhaube 12 ein darin integrierter Körper 13
vorgesehen, der in der vorliegenden Ausführungsform
als Einsatz ausgebildet ist. Dieser in der Schutzhaube
ausgebildete Körper 13 ist insbesondere als ein gekap-
selter Einsatzkörper ausgebildet, wobei im Boden des
Einsatzkörpers das Brandschutzelement 20’ integriert
ist. Dieses Brandschutzelement 20’ weist ein intumes-
zierendes Material auf, welches im Brandfall durch Hit-
zeeinwirkung aufquillt und somit einen Verschlusspfrop-
fen bildet, der die Einlauföffnung bzw. den Ablaufstutzen
11 des Einbautopfs 10 gasdicht verschließt. Selbstver-
ständlich ist es denkbar, dass der gesamte gekapselt
ausgebildete Einsatzkörper mit einem intumeszierenden
Material gefüllt ist, allerdings ist es aus Kostengründen
und aus Gründen der Gewichtsreduzierung der Schutz-
haube 12 vorteilhaft, den Einsatzkörper mit einem nicht
brennbaren Füllmaterial, beispielsweise einer Mineralfa-
ser oder ähnlichem Material aufzufüllen, wobei das
Brandschutzelement 20’ lediglich im Bodenbereich des
Einsatzkörpers ausgebildet ist.
�[0051] Im eingebauten Zustand, wie es in Fig. 1 dar-
gestellt ist, liegt somit das im Einsatzkörper ausgebildete
Brandschutzelement 20’ mit seiner Auslöseoberfläche
21, d.h. mit der Oberfläche, die als erstes bzw. möglichst
früh mit den im Brandfall aus der Einlauföffnung austre-
tenden Gasen in Kontakt kommen, direkt der Einlauföff-

nung des Einbautopfs 10 bzw. dem Ablaufstutzen 11 ge-
genüber. Im Brandfall, wenn also heiße Gase oder ge-
gebenenfalls Flammen aus dem Ablaufstutzen 11 aus-
strömen, stoßen diese als erstes auf die Auslöseoberflä-
che 21 des Brandschutzelements 20’, welches ab einer
gewissen Temperatur anspricht und aufquillt und somit
den Flachdachablauf gasdicht verschließt.
�[0052] Der Einsatzkörper 13 ist in den in den Figuren
2a und 2b dargestellten Ausführungsformen der Schutz-
haube 12 als separat aufgeführter Körper dargestellt, der
in der Schutzhaube 12 befestigt ist. Denkbar wäre aller-
dings auch, dass dieser Einsatzkörper 13 integral mit der
Schutzhaube 12 ausgeformt ist. Das an der Außenwand
des Körpers 13 ausgebildete Brandschutzelement 20’
grenzt bei der Ausführungsform gemäß Fig. 1 direkt an
die Einlauföffnung bzw. an den Ablaufstutzen 11 des Ein-
bautopfs 10 an.
�[0053] Das Brandschutzelement 20’ ist vorzugsweise
aus Vermiculargraphit gefertigt, welches sich bei der in
einem Brandfall auftretenden Hitze (≥ 150°C) irreversibel
ausdehnt und im ausgedehnten Zustand den extremen
Temperaturen eines Feuers über längere Zeit standhält.
Die Vermiculargraphitschicht bzw. die Wandstärke des
als Brandschutzelement 20’ ausgebildeten intumeszie-
renden Materials ist derart dimensioniert, dass das
Brandschutzelement 20’ im expandierten Zustand den
Innenraum des Einbautopfs 10 und somit den Ablaufstut-
zen 11 des Flachdachablaufs gasdicht abschließt.
�[0054] Die Schutzhaube ist in der in den Fig. 2a und
2b dargestellten Ausführungsform als Brandab-
schnittstrennung (Brandschott) einsetzbar, sofern sie,
wie es beispielsweise in Fig. 1 dargestellt ist, über der
Einlauföffnung bzw. über dem Ablaufstutzen 11 des
Flachablaufs eingesetzt ist. Damit das Brandschutzele-
ment 20’ oberhalb der Einlauföffnung bzw. des Ablauf-
rohrs 9 geeignet positioniert und gehalten werden kann,
ist in der Schutzhaube 12 der Einsatz-�Hohlkörper 13 vor-
gesehen.
�[0055] Das in der Fig. 2a in dem Hohlkörper 13 der
Schutzhaube 12 integrierte bzw. eingesetzte Brand-
schutzelement 20’ unterscheidet sich von dem in Fig. 2b
dargestellten Brandschutzelement 20’ dadurch, dass bei
der Fig. 2a das Brandschutzelement 20’ zumindest teil-
weise mit einem Abdeckblech 14 gegenüber der Einlau-
föffnung bzw. dem Ablaufstutzen 11 des Einbautopfs 10
abgedeckt ist. Dieses Abdeckblech 14 ist dabei in der
intumeszierenden Masse des Brandschutzelementes
20’ eingesetzt. Im Brandfall, wenn heiße Gase bzw.
Flammen aus dem gegenüber liegenden Ablaufstutzen
11 des Flachdachablaufes aufsteigen, treffen diese als
erstes auf das Abdeckblech 14.
�[0056] Das Abdeckblech 14, welches in vorteilhafter
Weise aus einem nicht brennbaren und schwer schmelz-
baren Metall gefertigt ist, leitet zum einem die Wärme
sehr schnell und gleichmäßig auf eine große Fläche 21
des intumeszierenden Materials ab, so dass damit die
Ansprechzeit des Brandschutzelements 20’ beschleu-
nigt wird. Insbesondere kann ein gleichmäßiges Anspre-
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chen der gesamten intumeszierenden Masse des Brand-
schutzelementes 20’ bewirkt werden. Andererseits dient
das Abdeckblech 14 auch dazu, dass nach dem Aufquel-
len des intumeszierenden Materials dieses in Richtung
der Einlauföffnung bzw. des Ablaufstutzens 11 des Bo-
denablaufes 10 gedrückt wird, und somit als eine Art
Stempel die Einlauföffnung und somit den Ablaufstutzen
11 verschließt.
�[0057] Dadurch, dass zumindest ein Teil des Brand-
schutzelementes 20’ nicht durch das Abdeckblech 14 ab-
gedeckt wird, kann erreicht werden, dass das intumes-
zierende Material als eine Abdichtung zwischen dem Ab-
deckblech 14 und dem Einbautopf 10 dient.�
Durch die geeignete Formgebung, insbesondere Größe
des Abdeckbleches 14, die in vorteilhafter Weise an die
Formgebung des Einbautopfs 10 angepasst ist, kann er-
reicht werden, dass mit einer geringen Menge an intu-
meszierenden Materials der Bodenablauf leicht ver-
schlossen wird. Insbesondere kann der Quellraum defi-
niert werden.
�[0058] Fig. 3 zeigt eine Seitenansicht einer zweiten be-
vorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwasser. Hier-
bei handelt es sich um einen Spin-�Ablauf, der insbeson-
dere für eine Freispiegelentwässerung ausgelegt ist. Der
in Fig. 3 dargestellte Ablauf unterscheidet sich im We-
sentlichen von dem in Fig. 1 dargestellten Jet-�Ablauf
durch die Ausgestaltung der Schutzkappe 12. Hier be-
steht die Schutzkappe 12 aus einem Fangkorb 15, mit
dem lösbar eine Schutzhaube befestigt ist.
�[0059] Die Schutzhaube 12 zusammen mit dem Fang-
korb 15 werden an dem Einbautopf 10 über der Einlau-
föffnung bzw. über dem Ablaufstutzen 11 positioniert.
Hier dient der Fangkorb 15 als Abfangvorrichtung wobei
selbstverständlich aber auch ein Zwischenspalt zwi-
schen dem Fangkorb 15 und dem Einbautopf 10, wie in
Fig. 1 dargestellt, bei Bedarf möglich ist.
�[0060] Bei der in Fig. 3 dargestellten vorteilhaften Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Flachdachablau-
fes ist das Brandschutzelement 20’ in der Schutzhaube
12, die oberhalb des Fangkorbes 15 angeordnet ist, in-
tegriert. Im Einzelnen, und wie es in den Figuren 4a und
4b gezeigt ist, ist in der Schutzhaube 12 ein Hohlkörper
13 integral ausgebildet, in dem das intumeszierende Ma-
terial des Brandschutzelementes 20’ integriert ist. Auch
hier ist es wiederum denkbar, dass nicht der gesamte
Hohlkörper 13 mit dem intumeszierenden Material aus-
gefüllt wird, sondern nur eine der Einlauföffnung bzw.
dem Ablaufstutzen 11 gegenüberliegende Seite, wobei
der Innenraum des Hohlkörpers 13 mit einem nicht
brennbaren Material, wie etwa einer Mineralwolle gefüllt
ist.
�[0061] Fig. 2a und Fig. 2b zeigen jeweils eine Schnit-
tansicht einer Ausführungsform der in der Vorrichtung
zum Abführen von Oberflächenwasser gemäß Fig. 3 ein-
gesetzten Schutzhaube 12. Die Schutzhaube 12 ist bei
beiden Ausführungsformen mit Hilfe einer Einrastvorrich-
tung 16 an dem Abfangkorb 15 lösbar befestigt. Die in

Fig. 4a dargestellte Ausführungsform unterscheidet sich
von der in Fig. 4b dargestellten Ausführungsform der
Schutzhaube 12 darin, dass hier das Brandschutzele-
ment 20’, insbesondere das intumeszierende Material
des Brandschutzelementes 20’ teilweise mit einem Ab-
deckblech 14 gegenüber der Einlauföffnung bzw. dem
Ablaufstutzen 11 des (nicht explizit dargestellten) Flach-
dachablaufs abgedeckt ist. Die Funktion des Abdeckble-
ches 14 wurde bereits zuvor unter Bezugnahme auf die
in den Figuren 2a und 2b dargestellten Schutzhauben
12 erläutert.
�[0062] Der in Fig. 3 dargestellte vorteilhafte Flach-
dachablauf weist als Abfangvorrichtung einen Fangkorb
15 auf. Dieser Fangkorb 15 ist in vorteilhafter Weise aus
einem nicht brennbaren und nicht leicht schmelzbaren
Material, wie etwa Metall gebildet, da die heißen Gase,
die im Brandfall aus dem Bodenablauf austreten, zu-
nächst diesen Fangkorb 15 passieren, bevor sie das
Brandschutzelement 20’ erreichen, dass daraufhin an-
spricht und den Bodenablauf gasdicht verschließt. Beim
Aufquellen des intumeszierenden Materials hat der
Fangkorb 15 die Funktion des Definierens des Quell-
raums. Das aufquellende Material wird nämlich durch
den Fangkorb 15 in Richtung der Einlauföffnung bzw. in
Richtung des Ablaufstutzens 11 des Flachdachablaufs
geführt, wodurch ein vorhersehbarer und vorab festleg-
barer Ereignisablauf mit einer genau festlegbaren An-
sprechzeit des Brandschutzelements 20’ ermöglicht
wird.
�[0063] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich allein gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeich-
nungen dargestellten Details als erfindungswesentlich
beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem
Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

�[0064]

1 Grundkörper
2 Aufstockelement
3 Flansch
4 Dichtungselement
5 Flansch

9 Ablaufrohr
10 Einbautopf
11 Ablaufstutzen
12 Schutzhaube
13 Körper
14 Abdeckblech
15 Abfangvorrichtung
16 Einrastvorrichtung

20 Brandschutzvorrichtung
20’ Brandschutzelement
21 Auslöseoberfläche des Brandschutzelements
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Abführen von Oberflächenwasser,
insbesondere Bodenablauf für ein Parkdeck, ein
Flachdach oder dergleichen Oberflächen, umfas-
send:�

- einen Einbautopf (10),
- einen Einbauflansch oder dergleichen Einbau-
vorrichtung zum Einbau in die Oberfläche,
- einen Ablaufstutzen (11) an der Einbauvorrich-
tung zum Abführen von Flüssigkeit, insbeson-
dere von Oberflächenwasser und zum Überlei-
ten der Flüssigkeit in ein Ablaufrohr (9), und
- eine Schutzhaube (12), die an einer Einlauf-
öffnung des Einbautopfes (10) derart angeord-
net ist, dass ein Eindringen von Gegenständen,
insbesondere Kies, ab einer festlegbaren Größe
in das Ablaufrohr (9) verhindert wird,

wobei weiterhin eine Brandschutzvorrichtung (20)
vorgesehen ist, welche mindestens ein Brandschut-
zelement (20’) aufweist, das im Brandfall durch Hit-
zeeinwirkung derart betätigbar ist, dass der Ablauf-
stutzen (11) und/�oder das Ablaufrohr (9) im Wesent-
lichen gasdicht verschließbar sind, �
dadurch gekennzeichnet, dass
das Brandschutzelement (20’) in einem in der
Schutzhaube (12) ausgebildeten Körper (13) inte-
griert oder in diesem eingesetzt ist, wobei der in der
Schutzhaube (12) ausgebildete oder in diese einge-
setzte Körper (13) dem Ablaufstutzen (11) des Ein-
bautopfs (10) im Wesentlichen gegenüber liegt, und
wobei der Körper (13) ein Abdeckblech (14) auf-
weist, welches das in dem Körper (13) integrierte
Brandschutzelement (20’) zumindest teilweise ge-
genüber dem Ablaufstutzen (11) des Einbautopfs
(10) abdeckt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Brand-
schutzelement (20’) ein sich im Brandfall durch Hit-
zeeinwirkung ausdehnendes Element, insbesonde-
re ein intumeszierendes Material enthält und derart
in der Schutzhaube (12) angeordnet ist, dass eine
Auslöseoberfläche (21) des Elements bzw. des in-
tumeszierenden zumindest teilweise dem Ablauf-
stutzen (11) des Einbautopfs (10) gegenüber liegt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die eine Aus-
löseoberfläche (21) des intumeszierenden Materials
dem Ablaufstutzen (11) des Einbautopfs (10) zumin-
dest teilweise gegenüber liegt.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Brandschutzelement (20’) ein
bei erhöhter Temperatur sich ausdehnendes und
temperaturfestes Material aufweist, und wobei der
in der Schutzhaube (12) ausgebildete oder dort ein-

gesetzte Körper (13) und das Abdeckblech (14) an
die Formgebung des Einbautopfs (10) derart ange-
passt sind, dass für das sich bei erhöhter Temperatur
ausdehnende und temperaturfeste Material des
Brandschutzelements (20’) ein festlegbarer Quell-
raum definiert ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Brandschutzelement (20’) ein
bei erhöhter Temperatur sich ausdehnendes und
temperaturfestes Material aufweist, und wobei das
in dem Körper (13) integrierte Brandschutzelement
(20’) derart ausgelegt ist, um bei erhöhter Tempera-
tur den Ablaufstutzen (11) des Einbautopfs (10) mit
dem Abdeckblech (14) zu verschließen, wobei der
Verschluss durch das ausgedehnte und temperatur-
feste Material des Brandschutzelements (20’) insbe-
sondere gasdicht bzw. rauchdicht abgedichtet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der in der Schutzhaube (12) ausge-
bildete Körper (13) derart ausgebildet ist, dass er
zumindest teilweise in den Ablaufstutzen (11) des
Einbautopfs (10) hineinragt, wobei der Körper (13)
an seiner in den Ablaufstutzen (11) des Einbautopfs
(10) hineinragenden Seite das zumindest eine
Brandschutzelement (20’) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der Körper (13)
einen vorzugsweise ringsum gekapselten Einsatz-
körper aufweist, wobei das Brandschutzelement
(20’) zumindest teilweise eine Außenfläche des ge-
kapselten Einsatzkörpers ausbildet, so dass die Au-
ßenfläche des gekapselten Einsatzkörpers zumin-
dest teilweise dem Ablaufstutzen (11) des Einbau-
topfs (10) gegenüber liegt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, wobei die
Schutzhaube (12) aus einem Kunststoff oder einem
ähnlichen Material gefertigt ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei der in der Schutzhaube (12) ausgebildete Körper
(13) als integraler Bestandteil in der Schutzhaube
(12) ausgebildet ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wo-
bei der in der Schutzhaube (12) ausgebildete Körper
(13) an der Schutzhaube (12) lösbar befestigt ist.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Schutzhaube (12) derart über
dem Einbautopf (10) angeordnet ist, dass zwischen
der Schutzhaube (12) und dem Einbautopf (10) ein
Schlitz gebildet wird, der als Abfangvorrichtung (15)
zum Abfangen von Gegenständen ab einer festleg-
baren Größe dient, wobei im Inneren der Schutzhau-
be (12) an einer in Richtung des Ablaufstutzens (11)
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des Einbautopfs (10) zeigenden Seite zumindest ein
Brandschutzelement (20’) vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, ins-
besondere nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
die Schutzhaube (12) vorzugsweise lösbar an einer
Abfangvorrichtung (15) zum Abfangen von Gegen-
ständen ab einer festlegbaren Grö-�βe, insbesondere
an einem sich an der Peripherie der Schutzhaube
(12) erstreckenden Fangkorb befestigt ist, wobei im
Inneren der Schutzhaube (12) an einer in Richtung
des Ablaufstutzens (11) des Einbautopfs (10) zei-
genden Seite zumindest ein Brandschutzelement
(20’) vorgesehen ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei das Brand-
schutzelement (20’) ein intumeszierendes Material
enthält, und wobei die Abfangvorrichtung (15) derart
ausgebildet und in der Vorrichtung angeordnet ist,
dass das intumeszierende Material beim Aufquellen
im Brandfall in seiner Ausdehnung auf den Bereich
des Ablaufstutzens (11) gerichtet und konzentriert
wird.

14. Vorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, wobei die
Schutzhaube (12) und die Abfangvorrichtung (15)
aus Metall gefertigt sind.

15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das zumindest eine Brandschutze-
lement (20’) Vermiculargraphit und/�oder Multifoam
oder dergleichen bei erhöhter Temperatur sich aus-
dehnendes und temperaturfestes Material aufweist.
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